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Bekanntmachung
L. 5015. 17. K. R. A.,

betreffend Beicoiagnabme und Beffandserbebung von toben Reb », Rot », Dam » und Berns»
wild -, Bunde », Schweine » und Seebundfelien , von Ulalrobbäuten , Renn » und etcnficr-

feilen , lowie von Leder daraus , vom ts . Hunt tot 7.
& ■ Nachstchenk -e Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
k Löniglichen Kriegsministeriums hiermit 3*jr allgemeinen

«ermtms gebracht mit dem Bemerken , daß , soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
jede Mw Verhandlung gegen die Beschlagnahmevoifchristen
«ch 8 6 der Bekanntmachungen über die Sicherstellung von
KrDÄd üdarf m der Fassung vom 26 . April 1917 (ll^ ichs-
Aefetzbl. S . 376 ) *) und jede Zuwiderhandluna ae>aen die
Meldepflicht und Pflicht zur Führung eines Lagerbuches nach
z 5 der Bekanntmachungen über Borratserhöbungen vom

September 1915 und vom 21 . T
Pfr? ^/Rei chs-Gefetzbl . S . 51 . 519 und 681 ) **) bestraft

mb.  Auch kann der Betrieb des Han -delsgewerbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Per-

Sü £ Seplmb " ms <* * & ■«» & <■

§ 1.

von der Bekanntmachung betroffene Geaen-
ftände.

®* n  dieser Bekanntmachung werden betroffen alle obaa-
DMNen Haute und Felle von:

a ) Reh -, Rot - , Dam -- und Gemswild;
b ) Hunden:
c)  zahmen und wilden Schweinen:
ö ) Seehunden:

■ e) Walrossen:
i) Renn - und Elentieren:

g)  alles ms  den unter a bis k bezeichneten Häuten und
« Fellen hergestellte Leder.

^ ? 'e' ° ° n gefallenen Tieren stammen,
lind von der Bekanntmachung betroffen.

t>0T1 öi '^ er  Bekanntmachung werden Häute

Mrim sind ^ " ^ n ^ Eigentum der Kaiserlicher[Inländisches Gefälle.

§ 2 .

Befchtaonabme.
Hiermit werden beschlagnahmt : *

1. die Häute und Felle der im § 1 genannten Tiere
, soweit sie im Jnlande angefallen sind , einschließlich d-

verosis e-ingearbeiteten Haut « und Felle:
2. alles nm 81 unter g ) genannte Leder in jeder Form,-

1-omeit es sich im Eigentum , Besitz oder Gewahrsam

besoldet 0^ ^ ' ^ u ^ d >t«rai oder GerbewereilNignng

^ Sinne dieser Bestimmungen
Kn auch Häute und Fe «) aus den b«

Wkten und Operati -onsgebieten , sowie die Häute und FelleM ' ' ~ r wuiie me Zgaune
Mbr auf deutschen Schiffen angekommenen Tiere.

8 3.

Wirkung der Beschlagnahme.
ort !̂ rfn ^ ‘a3tlalf,me  ¥ ö'-e Wirkung , daß die Vornahme

an den von ihr berührten Gegenständen
Mlvoten fft und rechtsgeschästliche Bergungen über sie

' sie nicht auf Grund der sala -enden Sln-mchtig
nten fft und

sind , soweit

bi- ,u ^ /sängnls bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
^asgesÄn wird sofern nicht nach allgemeinen

ujfl«tfgen höhere Strafen verwirkt find, bestraft:

«lest

' efnen  beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
' ^^^ ĉhablgt oder zerstört, verwendet, verkauft oder

23 ^ fr ! '. n “" bm9  Deräußerungs - oder Erwerbsgeschäftüber chn abschlleßt;
aillJUl * S3trpfli4tong . die beschlagnahmtenGegenstände zu

4. "" wahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt:
- iionbelt" ' *rta^enen ^kilhrungsbestimmungen zuwider-

K ' ...
die Auskunft, zu der er auf Grund

^ ° no,en®! art

2Ber vorsätzlich . .. g» » «u; ^>run°
’iHtt' ^ erorbnun9 verpflichtet ift, nicht in der gesetzten Frist erteilt
lt n T.w,111e n *f I unrichtige oder uno
lRoV. en macht,  wird mit Gefängnis  b

oder mit Geldstrafe bis

unvollständige
' s zu sechs

zu zehntausend
Ur:e;l̂ f̂ £jr?^'x ? ^ <=Ö<.n~i n. ^ ° rr ß t .e/ bie  verschwiegen sind

«benfo Staate verfallen erklärt  werden.
Bücher rb) tDer  vorsätzlich die oorgeschriehenen Lager-
di , A ^wZurichten oder zu führen unterläßt . Wer fahrlässig
Mch„ , SU der er auf Grund dieser Verordnung
"der ' " '<h 'N der gesetzten Frist erteilt oder unrichi
^ «ld »^ " - ° 1 ta n bi ®* Angaben macht,  wird

1ti g e
_ . - . , . - mit
vtzktz,- '' v IS zu dreitausend Mark  oder im Unver-
Ntoif " «1!.*11*,"' U- v® *t 8nfl " ' 9 bi , zu sechs Monaten
° t _ .be. w>rd bestraft, wer fahrlässig di« vorgeschriebenen

einzurichten oder zu führen unterläßt.

mm untre,, enazivr werben. Den rechlsgeschäftlich-n Ber-
stchen Verfügungen gleich, die im Wme der

^Vcmgsvollltreckmwg oder Arrestvollzichung erfolaen.
. 8 4.

Ueräukerungserlaubnis . .
^ ^s ^ kschlanähme ist die Veräußerung und Liefe»

i ni an '&1 ^ erf ® ^ ältr'C5' soweit es nicht aus militärischen
die an ^dk̂ N sossiEnben Fällen erlaubt , sosirn
^ ™ Veräußerung und Lieferung geknüpften Be -din-
^ ^ ^ drsser Bekanntmachung innogchalten werden:

^s ' ^ r des Tieres an eine Häuteverwer-
er 'Hr zur Cinkieferunq der

n ?;Ln !̂ er . n twachung betroffenen Felle feit
l .-^r111 191 Er Erträglich verpflichtet ist, und

EPL *? «esHenen Fellen innerhalb .zwei Wochen,
Abhäutem ^ " innerhalb acht Wochen nach dem

b ) von dem Besitzer ches Tieres , der nicht seit spätestens
1. Juli 1916 einer Häuteverwertnngs -Dereini >gung
zur Ablieferung der von dieser Bekanntmachung be¬
troffenen Felle vertraglich verpflichtet ist, an einen
Händler , und zwar bei gesalzenen Fellen innerhalb
wer Wochen , bei trockenen Fellen innerhalb acht
Wochen noch dem Abhäuten;

c) von einem Händler (Sammler ), der monatlich über
500 der von dieser Bekanntmachung betroffenen Felle
angesammelt hat , an einen zugelasfenen Groß-
hündler f ), jedoch spätestens am fünfzehnten Tage des
folgenden Monats für das innerhalb bes vorange-

, gangenen Kalendermona -ts gesammelte Gefälle:
u ) von einem Händler , der monatlich höchstens 500 der

von d :efer Bekanntmachung betroffenen Felle ange¬
sammelt hat , an einen zugelafsenen Großhändler oder
einen anderen Händler (Sammler ), jedoch spätestens
am fünfzehnten Tage des folgenden Monats für das
mnerhalb des vorangegangenen Kalendermonats ge¬
sammelte Gefälle ; *

e) von einer Häuteverwerlungs -Bereinigung , die einem
Verband von Häutlevevwertiungs -Bsreinignnlgen an-
gehort an diesen Verband ; von einer Häuteverwer-

. tuings -Bereinignng , die keinem Verband anqehört , an
emen zugelassenen Großhändler ; in beiden Fällen
Moch spätestens am fünfzehnten Tage des folgenden
Monats für dos innerhalb des vorangegangenen Ka-
lendermonats gesammelte Gefälle:

<) von einem Verband von HäuteVerwertungs -Vereini»
. Suugen oder von einem zugelassenen Großhändler an

(§ 5), jedoch spätestens am 'sünfund-
zwanzigsten Tage des Monats für das bis zum fünf-

. . M 'Nten Tage desselben Monats gesammelte Gefälle-
S " ^ ^ ^ -SEwel 'stelle an die Bertellungsstelle (8 5)

■ ledoch spätestens am fünften Tage des Monats für das

(8 5) an die Gerbereien.
-Oiefe Veräußerungen und Lieferungen sind nur erlaubt

smS , ^ gewerbsmäßigen Schlächter sowie Abdeckereien und
WMbrethandler und f " e Stellen , an welche die Felle ver°

ersMich ff?^" Bücher führen , aus denen folgendes
bei Berufsfchlächtern sowie Abdeckereien und WWbvet»

handlern : Tag der Schlachtung oder des Abhäutens

und ^ de ? Nll ? ^ ^ ' Xa G d -er Ablieferung , Anzahl
bei den weiteren Lieserunlgsftufen bis zum Verband von

Ha -u teverwe rt ungs -Bereinig ungen oder zum zuqe-
laffenen Großhändler einschließlich : Lieferer und
Empfänger , Tag der Cinsieferung und Weiterliefe-
rung , Angchl und Art der Felle , die Schlachtart so-

sie von der im 8 6 Ziffer Id angegebenen ' cvb-
weicht ; ferner die Mängel und das Gewicht

flJl [trf a” '̂ re  Art der Veräußerung oder Lieferung von
beschlagnahmten Fellen ist verboten -, insbefondere der An-

die Gerbereien von einer anderen
Stelle als -der Verteilungsstelle.

8 5.

Sgmmolftella und Oerteilungsltelle.
Sammefftelle für beschlagnahmt « Häute und Felle ist die

DeMsche Rohhaut -Aktiengesellschaft m Berlin W . 8 , Behren¬
straße 28 . ’

VertMlungsstelle ist die Kriegsleder Aktiengesellschaft in
Berlin W . 9. Budapester Straße 11/12.

f ) Für die von dieser Bekanntmachung betroffenen Felle werden
von der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich. Preußischen Kriegs-
mmisieriums besondere Großh ^ ä. zugelassen werden , deren Liste
km Reichsanzeiger -und in Fachblattern veröffentlicht werden wird.

8 6.

Behandlung der Relle bis zur Ablieferung
an den Gerber.

1. Die Erlaubnis zur Berfüauna über die beschlagnahmten
Felle ist davon abhängig , daß die folgenden Vor-
TOrron b&ofoatfyhet  wenden'
a ) Die von der Beschlagnahme betroffenen Felle sind

beim Abziehen sorgfältig zu behandeln.
b ) Alle unter § 1 a , b und d bezeichneten Tiere müssen

mit Kopfhaut , jedoch ohne Kopfknochen und Bein¬
knochen wbg-ehäutiet werden . Schweine müssen mit
Kops (jedoch bis zu den Augen ohne Schnauze aü-
gefchnitten ), ohne Füße , ohne Schwanz und ohne
Ohren abgehäutet werden.

c) Hunde - , Schweine - und Seehundfelle sind spätestens
innerhalb 21 Stunden nach dem Abhäuten vom
Verwahrer forgfäNgst zu salzen . Falls Hunde-
und Sch - rnefelle nicht innerhalb 21 Stun -den nach
dem Abhäuten gesalzen werden können , müssen sie
unverzüglich getrocknet werden.

Die Felle von Reh -, Rot - , Dam -, Gemswild find
, in jedem Falle sorgfältigst zu trocknen -. Die zu

trocknenden Felle sollen unverzüglich nach dem M-
zichen mit der Fleisichfeite nach außen möglichst m
Zugluft und jedenfalls vor Nässe geschützt so auf¬
gehängt werden , daß alle Stellen ' des Felles gut
trocknen , können -,

d ) Schweine - und Hundefelle sind nach dem Erkalten,
(vor dem Salzen ) zu wiegen . Die Gewichtsfest¬
setzung hat in den Abmaßen von 0,10 Kilogramm
zu erfolgen . Das durch Wiegen ermittelte Gewicht
ist bei diesen Fellen in unverlöschlicher Schrift
(z. B . durch geeigneten Tintenstift ) auf der Fleisch¬
seite des Felles zu vermerken . Die Felle von Reh -,
Rot -, Dam - und Gsmswild sowie die Sichweine-

un » Hundefelle , die nicht gesalzen werden konnten,
sind t* volltvockenem Zustande zu wlegen . Das so
ermittelte Gewicht ift durch geeigneten Farbstift:
auf der Fle -ifchfeite des Felles M vermerken^

e) Jeder Verwahrer hat die Felle pfleglich W be¬
handeln und sie nach den Gattungen getrennt zu
halten . j

5- a ) Jeder Häindler (Sammler ) hat bis zum fünfzehntem
Tage jedes Monats eine Lifte für das von ihn«
im vorhergehenden Monat gesammelte Gefälle nebst
einer Rechnung darüber an den zugelassenen
Großhändler einzureichen , an den er seine Ware
liefern will.

b ) Jede Häuteve «wertungs -Vereinigung . die einem
Verband angehört , hat bis zum fünfzehnten Taa -'
eines jeden Monats eine Liste über das im vor¬
hergehenden Monat von ihr gesammelte Gefälle
nebst einer Rechnung darüber an diesen Verband
einzureichen.

c ) Jede Häuteverwertungs -Vereinigung , die kein-em
Verband angehört , hat bis zum fünfzehnten Tage
eines jeden Monats eine Liste über das von ihr
im vorhergehenden Monat angefammelte Gefälle
nebst einer Rechnnng darüber an den zugelafsenen
Großhändler einzurelchen , an den sie ihre Waren
liefern will.

$1) Die Verbände von Häuteverwertungs -Dereini-
gungen und die zugelassenen Großhändler haben
bis zum fünfundzwanzigsten Tage %ines jeden
Monats die Listen für das bis zum fünfzehnten
Tage desselben Monats ihnen gemeldete Gesäüe
nebst einer Rechnung darüber an die Sammelstelle
m der vorgeschriebenen Form ein^ ureichen.

• § 7.
IRcldepfllcht.

253er nach Maßgabe der 88 4 und 6 keine Deräuherungs-
erlaubms hat oder von ihr keinen Gebrauch gemacht hat , hat
die m seinem Besitz befindlichen Felle dem LederzuVöisunqs-
amt (Lsdsrmevdsstelle ) Berkin . W . 9 , Budapester Straße 5/
zu melden . Die Meldungen haben auf den oorgeschriebenem
Vordrucken zu erfolgen , welche ordnungsgemäß auszufüllen
sind . Die Vordrucke sind bei dem Lederzuweifungsamt
(Ledermeldestelle ) anzufordern . Die Meldungen sind bis zum
funfunzwanzigisten Tage eines jeden Monats für das bis zum
Abmuf des vorhergehenden Monats meldevflichstq gewordene
Gefälle zu erstatten -.

8 «.
Gekäüe aus militärifchou Schlachtungen , den

Operations ~, Etappen - oder beletzten feind¬
lichen Gebieten.

a ) Das militärische Gefälle (auch des Inlandes ) sowie

_ __



die aus den besetzten feindlichen Gebieten stammenden
Häute und Felle der rm § 1 angegebenen Tiere jeden
Gewichts — mit Ausnahme der im Eigentum der
KaiferNchen Marine befindlichen — sind beschlag¬
nahmt (einschließlich der bereits in Arbeit genommenen
Häute und Felle).

d) Die Ablieferung und Verwendung dieses Gefälles
ist durch besondere Vorschriften geregelt: gestattet ist
sein Bezug nur von der Berteilungsstelle.

Behandlung 6er Felle nach Ablieferung
an den Gerber.

, Die Verarbeitung der von §8 1, 2 und 8 dieser Bekannt¬
machung betroffenen Häute und Felle zu Leder sowie die
Verfügung über die aus ihnen hergestollten Erzeugnisse ist
nur nach Maßgabe der folgenden Vorschriften gestattet:

a) Die Verarbeitung der zugeteilten beschlagnahmten Häute
und Felle muß im eigenen Betrieb erfolgen.

b) Aus:
1. Reh-, Rot-, Dam-

u. Gemswildfellen,

sind folgende Ledersoiten herzuftellen:
Leder für Vandagenzwecke, Be¬

kleidungsleder, Bodeniloden

2. Hundefellen,
Schuhoberleder,

Helmfutterleder, Vekleidungs-

3. Fellen von zahmen
oder wilden Schwei¬
nen

4. a) Sööhundfcllen,
b) Walroßhäuten,

5. a) Renntierfellen,

b) Elentierfellen,

leder, Schuhoberleder,
Bodenleder, Näh- und Btnde-

r iem enleder, Transp aWnt-
leder, Gamafchenlooer?
Schuhoberleder, Treib-
riemenleder,

Bodenleder, Schuhoberleder,
Bodenleder, Treibriemen- oder

Gleitschutzleder,
Bekleidungsleder, Bodenleder,

Bandagenköder, Schuhober-
leder, Riomlchenlöder,

Bodenleder, Bandagenleder.
Die unter 2, 3 und 4 genannten Häute und Felle

müssen in jorgfältigster Weise entfettet werden
c) Die Ablieferung der gemäß a und b dieses Para¬

graphen hergestellten Erzeugnisse*) ist in folgendenFällen erlaubt:
1. Auf Grund schrWicher Anweisung des Lederzu¬

weisungsamts der Kriegs-Rohstoff-Abtoilung des
Königl. Preuß . Kriogsministeriums, Berlin W. 9,
Budaposter Straße 5.

Die Anweisungen des Lederzuweisungsamts
haben vor allen anderen auf beschlagnahmtes Leder
bezügliche Lieferungsverpflichtungen den Vorrang.

Anmerkung : Anträge der Firmen auf Aus¬
stellung solcher Anweisungen sind zwecklos. Die An¬
weisungen werden lediglich auf Grund amtlicher Fest¬
stellung des Bedarfs amtlicher Beschaffungsstellen
erteilt.

2 Von einer Gerberei an die für sie zuständige Ger¬
beroereinigung für Heeres- oder Marinobedarf.

Welche Gerbervereinigung für Heeresbedarf zu¬
ständig ist, wird im Zweifel durch das Loderzu-
weifungsamt entschieden.

3. Von einer Gerberei oder Gerbervereinigung auf
unmittelbare Bestellung einer der folgender Be-
schwffungsftellen:
Kriegs- oder Reserve-Bekleidungsämter (ein-

schließlich Bekleidungs-Depot Nürnberg ),
Artilleriewerkstätten,
Marine -Bekleidungsämter,
Kaiserliche Wersten,
Kaiserliche Torpedo-Werkstatt,
Kaiserliche Maxiue-DePotinspektion,
Friedrich Krupp. Aktiengesellschaft in Essen.

4. Auf Grund eines vom Lederzuweifu-ngsamt der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung ausgestellten FreWabe-
scheines.

cl) Anträge auf Freigabe sind unter Beachtung der fol¬
genden Vorschriften vom Eigentümer oder Besitzer
dos beschlagnahmten Leders an das Lederzuweisungs-
wmt(Abteilung Ledermeldestelle), bei welchem auch die
Vordrucke zu den Freigabeanträgen erhältlich sind,
zu richten;
1. Das Leder, dessen Freigabe beantragt wird, muß

versandsertig vorliegen.
2. Die Antragsteller haben nach Einreichung des Fröi-

gabeantrages das in diesem ausgeführte Leder so
lange zur Verfügung des Lederzmveisungsamts zu
halten, bis sie in den Besitz des Freigabescheines
gelangt sind; sie dürfen es auch an amtliche Be-
schaffüngsftellen nicht ohne Zustimmung des Leder¬
zuweisungsamts veräußern.

3. Freigegebenes Leder, das nicht innerhalb zweier
Monate (gerechnet vom Ausstellungstage des Frei¬
gabescheines) zur Verwendung für Privatzwecke oder
den mittelbaren Bedarf der Kriegsindustrie ver¬
äußert und abgeliefert worden ist, ist der Beschlag¬
nahme wieder verfallen, ebenso das freigegebene
Leder, das ohne Zustimmung des-Lederzuweifungs-
amts in Leder anderer Art umgewandelt wird.

e) Freigegebenes Leder darf ohne Zustimmung des
Loderzuweisungsamts weder an amtliche Vofchaffungs-
stellen der Heeres- oder Marineverwaltung noch an
beauftragte Lieferer derselben zur Verwendung für
Kriegslî eranten veräußert werden. Die Gerbereien,
Gerhervereinigungen und Zurichtereien haben beim
Verkauf freigogebenen Leders ihre Abnehmer auf diese
Vorschrift hinzuweisen.

k) Vorbedingung für alle unter c erlaubten Verä uße¬
rungen ist, daß die in der Bekanntmachung Nr . Ch.
II. 888/T. 16. K. R. A. festgesetzten Preise nicht über¬
schritten werden.

Diese Bedingung gilt nicht für erlaubte Verkäufe
freigegebenen Leders nach dem Auslande innerhalb
der Geltungsdauer der Ausfuhrbewilligung,

g) Die verarbeitenden Firmen haben alle von dem Leder-
zuweifungsamte oder auf dessen Anweisung von der
Kriegsleder-Aktienyesellschaft oder der Geschästsstelle
des Uoberwachungsausschussesder Lederindustrie ge¬
forderten Angaben unverzüglich zu erstatten, soweit
sie mit den erlassenen Anordnungen zusammenhängen.

b) Die Beschlagnahme ist mit der Ablieferung an die
amtlichen Beschaffungsstellender Heeres- oder Ma¬
rineverwaltung oder mit dom Empfang des Freigabe-
fcheins für die betreffenden Ledermengen erloschen

8 iv.
Meldepflicht.

Diejenigen in den Besitz eines. Gerbers gelangten Häute

r *) Wegen der Weiterlieferung der angejallenen Haare werden
Noch besondere Vorschriften Massen.

und Felle, welche von den 88 z und 8 dieser Bekanntmachung
betroffen werden, unterliegen, sofern ihre Einarbeitung nicht
innerhalb eines Monats gemäß den Bestimmungen des § 9
erfolgt ist, einer Meldepflicht. Die Meldungen sind innerhalb
einer Woche nach Ablauf der für die Einarbeitung bestimmten

Annrdnung
betreffend die Abgabe von Lebensmitteln.

Frist an das Lederzuweisungsamt (Ledermeldestelle), Berlin
W. 9, Budapester Straße 5, aus den dort erhältlichen Vor¬
drucken zu erstatten.

Ausländisches Gefälle.

.8 11-
Auslandllches Gefälle.

Für alle im § 1 unter a bis k einschließlich bezeichneten
Häute und Felle, die aus dem Auslände eingeführt sind,
gelten, soweit sie nicht besonders beschlagnahmtoder von der
Verteilungsstelle bezogen sind, nur folgende Anordnungen:

a) Meldepflicht.
Die eingeführten Häute und Felle unterliegen der

Meldepflicht au das Loderzuweifunggsamt (Leder-
meldestelle), Berlin W. 9, Budapester Straße 5, von

. dem Vordrucke für die Meldungen anzufordern find.
Zur Meldung verpflichtet ist jeder Gerber innerhalb
einer Woche nach Eingang von ausländischen Häuten
und Fellen bei ihm oder seinem Lagerhalter . Andere
Personen, Kommunen, öffentlich-rechtliche Körper¬
schaften und Verbände, die ausländische Häute und
Felle im Gewahrsam haben, sind nur meldepflichtig,
wenn ihr Vorrat mindestens 260 Häute oder Felle be¬
trägt und einen Monat im Inland gelagert hat, ohne
einer Gerberei zugeführt worden zu sein. Die Mel¬
dung hat innerhalb einer Woche nach Abliaus der Mo¬
natsfrist zu geschehen.

b) Lagerbuchführung.
Jeder nach a) Meldepflichtige hat ein Lagerbuch

zu führen, aus dem jede Aenderung in dem Vorrat
der meldepflichtigenHäute oder Felle und ihre Ver¬
wendung ersichtlich sein muß.

c) Behandlung des Gefälles.
Jeder Verwahrer ausländischen Gefälles, welcher

den Vorrat nicht pfleglich behandelt und übersichtlich
lagert, hat die sofortige Enteignung .zu gewärtigen.

Die besetzten feindlichen Gebiete gelten nicht als Ausland
im Sinne dieses Paragraphen.

8 12.
Befchlagnahnte des Leders.

Das aus ausländischem Gefälle hergestellte Leder unter¬
liegt in gleicher Weife der Beschlagnahmewie das Leder «us
inländischen Gefälle. Di« Vorschriften des 8 9 Ziffer b bis- h
finden Anwendung.

8 13.
Ausnahmen.

Die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königl. Preußischen
Kriogsministeriums ist berechtigt, Ausnahmen von den An¬
ordnungen dieser Bekanntmachung zu gestatten. Anträge sind
an das LeLerzuweisungsamt (Ledermeldestelle) Berlin W. 9,
Budapester Straße 5, zu richten. Die Entscheidung erfolgt
schriftlich.

8 14.
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachung tritt mit dem 13. Juni 1917 in Kraft.
Mit ihrem Inkrafttreten werden die Einzelbeschlagnahmen

der Häute und Felle von Reh-, Rot -, Dom- und Gemswild
sowie Hunden. Schweinen und Seehunden ausgehoben.

Mainz , den 13. Juni 1917.

vtt Gouverneur der Teilung Mnlnr.
Der Beigeordnete Wendlin Steinmetz  zu Oestrich ist zum

Standesbeamten-Stellvertreter des Bezirks Oestrich bestellt worden.
Rüdesheim  a . Rh., den 4 . Juni 1917.

Der Königliche Landrat.
I . V. : Alberti.

Eiersammlung in den Gemeinden des Rheingankreises.

Zahl
der Hühner

Bis 28. Mai
gesammelt

Stück

Vom 29 Mai
bis 4. Juni
gesammelt

Stück

Aßmannshausen 104 20 16
Aulhausen 390 225 221
Eibingen 124 20 —
Eltville 1487 1155 46(1
Erbach 1313 391 1. 31
Espenschied 329 1637 131
Geisenheim 1556 367 824
Hallgarten -756 . - 240
Hattenheim 751 347 224
Johannisberg 887 513 329
Kiedrich 755 441 366
Lorch 294 1197 393
Lorchhausen 38 49 23
Mittelheim 242 1037 135
Neudorf 513 2764
Niederwalluf 889 236 318
Oberwalluf 435 1125 191
Oestrich 1176 1332 535
Presberg 457 663 409
Ransel 621 1510 33
Rauenthal 449 1030 110
Rüdesheim 588 402 506
Stephanshausen 361 1651 311
Winkel 1233 2254 1467
Wollmerschied 258 1307 183

16006 21673 8456
Rüdesheim  a . Rh., den 9. Juni 1917.

Der Kreisausschuß des RheingaukreiseS.

Nach § 4 der Bezirksverordnung über die Regelung
von Eiern vom 15. Mai d. Js . kann der Kommunalver¬
band Geflügelhaltern, die ihre Ablieferungspflicht nicht er¬
füllen, nach fruchtloser Verwarnung die Zuteilung anderer
Lebensmittel und Bedarfsgegenstände sperren. Indem wir
die sämtlichen Geflügelhalter im Kreise auffordern, der ihnen
durch die Festsetzung auferlegten Ablieferungsfrist nachzu«
kommen und hiermit allgemein die vorgedachte Verwarnung
aussprechen, bemerken wir , daß wir vorerst den Geflügel-
Haltern, die die vorgeschriebene Eierzahl nicht abliefern, den
Einmachzucker sperren.

Rüdesheim  a . Rh ., 12. Juni 1917.
Der Kreisausschuß des Rheingaukreises.

Die Anordnung vom 17. März ds. Js . (Rheingauer Anr»;
Nr. 35 und Rheingauer Bürgerfreund Nr. 37) wird wie
geändert: 1 9t «•

„Die Verwendung der Lebensmittelkarteerfolgt nach Maßn»r^
der jeweiligen Bekanntmachungder Gemeindeverwaltung. ÖIS|
ist befugt, nur bestimmte Kleinhändler beim Vertrieb bet e,e.
Lebensmittelkarten zu verabfolgenden Ackren zuzulaffen»der
einzelne Waren die Bezugsberechtigtenfür einen bestimmten
raunt — nicht über 3 Monate — an den gleichen Kleinhändl̂ '
binden. Unter̂ den zugelassenen Kleinhändlern hat der Karten
inhaber im übrigen bei jedem Aufruf eines Bezugsabschnittesd-
Wahl"

üdesheim  a . Rh., den 8. Juni 1917.
Der Kreisausschuß des Rheingaukreisez.

König Konstantins Hbdankung.
Es ist erreicht— König Konstantin von Griechen¬

land hat nach jahrelangem heldenhaften Widerstand dj.
Krone niedergelegt, und in London und in Paris wird
man sich heut die Hände reiben vor Vergnügen darüber
daß es endlich ge- - ™
lungen ist, diesen
Baum zu fällen, der
den Ententeabsichten
auf dem Balkan im
Wege stand. — Mit
der kalten Grausam¬
keit einesTierquälers,
der seine Opfer bei
lebendigem Leibe mit
dem Messer bear¬
beitet, um sich an
ihren Todesqualen
weiden zu können,
ist man an die Be¬
seitigung des Königs,
der Hellenen heran¬
gegangen: man ver¬
suchte es mit
Volksaufläufen, mit

üü/ " -' il

König Konstantin.
Straßenunruhen, auch kleine Brandstiftungen in der unmittel¬
baren Umgebung der königlichen Sommerresidenz wurden
nicht verschmäht. Man stellte sich gekränkt und beleidigt,
gefährdet und bedroht, landete Truppen und veranstaltete
Flottendemonstrationen, und als auch das alles noch immer
nichts helfen wollte, stellte man Forderungen, mili-
tärische und politische, von so ausschweifendem Charakter,
daß das österreichisch-ungarische Ultimatum an Serbien
dahinter verschwand wie unschuldiges Gestammel eines
reinen Toren gegen die schamloseste Gaunersprache eines ab¬
gefeimten Verbrechers. Damit nicht genug: um diese
Forderungen durchzusetzen, wurde die Hungerblockade
über das arme Land verhängt, und — der Gipfel des
Hohnes! — sie wurde aufrechterhalten, nachdem und trotz¬
dem alle diese Forderungen schließlich bewilligt worden
waren. Um den Schein eines Rechtes-für alle diese in
der Geschichte unerhörten Eingriffe zu schaffen und zu
wahren, wurde Herr Venizelos künstlich zu einer inner¬
politischen Größe aufgepufft, die man als die Ver¬
körperung des wahren Volkswillens in Griechenland aus¬
gab. So hatte man Unruhen im Lande, und die
„Schutzmächte" konnten ihres Amtes walten. Die Un¬
fähigkeit Sarrails , den Wall der Mittelmächte an der
macedonischen Grenze zu durchbrechen, solltê das Land in
seinem Rücken büßen, obwohl es militärisch bereits voll¬
kommen kaltgestellt! war. Italien besetzte Janina,
die Hauptstadt des Epirus, wo es bisher nur im Norden
Fuß gefaßt hatte: die Westmächte trafen Anstalten,, die
thessalische Ernte, mit welcher der Hungersnot der Bevölke¬
rung wenigstens für einige Zeit hätte gesteuert werden können,
zu beschlagnahmen, auf deutsch: zu stehlen und zu rauben;
und plötzlich hörte man von der Einsetzung eines Ober-
kommiffars für Griechenland nicht etwa von seiten
der Athener Regierung, die dazu allein befugt gewesen
wäre, sondern durch die „Schutzmächte", die sich auf einer
ihrer zahlreichen Londoner Konferenzen in diesem Sinne
verständigt hatten. Der französische Senator Jonnart
ist es, der diese erhabene Rolle zu spielen berufen
wurde, ein Mann, der sich als Generalgouverneur
von Algerien einen Namen gemacht hat; man scheint
also das selbständige, das unabhängige Griechenland auf dem
gleichen Fuße behandeln zu wollen, wie irgendeine kultur¬
ferne afrikanische Provinz, die lediglich dazu da ist, den
Ruhm Frankreichs oder Englands zu vergröbern. Da
mußte schließlich König Konstantin einsehen, daß er ver¬
loren war: man hatte ihn erst entwaffnet, dann gefesselt,
ihn aller seiner Freunde und Getreuen beraubt und setzt
ihm nun noch einen Kerkermeister vor die Tür, der ihm
jeden Verkehr mit seinem Volk abschneiden soll. Er ver¬
zichtet lieber auf den Thron, ehe Jer auch diese Entwür¬
digung noch ruhig hinnimmt.

Das letzte Wort ist damit für Griechenland noch lange
nicht gesprochen. Niemand kann wissen, welche unmittel¬
baren Folgen der Entschluß des Königs zeitigen wird.
Englische Blätter wollen wissen, daß Dusmanis , der
ehemalige Chef des Getteralstabes und andere deutsch-,
freundliche Männer Verteidigungspläne ausarbeiten, daß
die Reservisten zu den Waffen aufgerufen werden, daß
vor Phaleron ein Fahrzeug mit abgeblendeten Lichtern
erschienen sei, das für einen venizelistischen Torpedojäger
gehalten würde. Auf der anderen Seite sprechen sie ganz
ungeniert von dem Entschluß der „Schutzmächte", die grie¬
chische Frage „auf militärische Weise" zu regeln. Was das
bedeuten soll, kann man sich ja nach allem, was geschehen
ist, ungefähr oorstellen. Um nichts anderes ist es ihnen
zu tun als um die Zerstückelung, um die völlige Ent¬
mannung des Landes, das Men nicht zu Willen
war, das einen Monarchen Mn eigen nannte, der
sich zu gut dünkte, um lediglich nach Befehlen frem¬
der Regierungen eine armselige Statistenrolle zu
spielen, dem das Blut seiner Volksgenossen zu kostspielig
war, um es für britisch-französische Machtgelüste vergießen
zu lasten. Nun wird er einfach zur Seite gestoßen, und
die Henkersknechte können ihres Amtes walten. Wahrlich
ein erhebendes Schauspiel gerade in den Tagen, wo die
Phrase von dem Selbstbestimmungsrecht der Nationen in
aller Leute Munde ist! Worte und Taten - niemals b«
es einen blutigeren Gegensatz zwischen ihnen gegeben als
hier, da man mit dem Munde versichert, daß man die
kleinen Völker schützen und befreien wolle, und sie zu
gleicher Zeit mit Tücke und Gewalt von allem „befreit,
was ihnen lieb und teuer Ist . . .

In dem Leidensbuch des griechischen Volkes ist ein
neues Blatt ausgeschlagen worden. Die Entente gibt ihr
Spiel noch lange nicht verloren, wenn sie auch immer
schamlosere Mittel anwenden muß, je schlechter es ihr
geht. Woraus für die Mittelmächte zu folgern ist, daß
auch sie noch weit davon entfernt sind, am Ende ihrer
Anstrengungen zur Selbstbehauptunginmitten einer Well
von Feinden angelangt zu sein.



Die Gewalttat der Entente.
Der Oberkommissar der Alliierten Jonnart  forderte

LJflg mittag vom griechischen Ministerpräsidenten
Namen der Schutzmächte die Abdankung des

o?'j und dre Bezeichnung eines Nachfolgers unter Aus-
L Z des Thronfolgers. Nachdem Zaimis Jonnart -inen

Ms m" _d.» Annahme der Abdankung überreicht hatte.
Mt der König die Absicht ausgesprochen, sich auf ein eng-
Ls Schiff zu begeben und Uber Italien nach der
Jätoeis »» fahren . Der Brief Zaimis hatte folgenden

WMvt:
Nachdem Frankreich, Rußland und Großbritannien

Mftft ihre gestrige Note die Abdankung Seiner Majestät
Lj Königs Konstantin und die Bezeichnung eines Nach-
ftlgcrs gefordert haben, hat der Unterzeichnete Minister-
^afident und Munster der auswärtigen Angelegenheiten
tu  Ehre, Eurer Exzellenz zur Kenntnis zu bringen, daß
\ ti nc  Mal -stat w^ immer auf das Wohlergehen Griechen-

bedacht, beschlossen hat, Griechenland mit dem Kron-
gtinicn  zu verlassen und als seinen Nachfolger Prinzen
jMarider hê eithnet.

Neben der Drohung die Ernte Thessaliens zu be-
Mgnahmen und damit Griechenland der Hrmgersnot
^zuliefern, waren durch die Alliierten Trmipen zur
Kisscbifsungm Athen bereitgestellt, falls der König sich
Aei-ern sollte, abzudanken. « a 1 '

Thronfolger Georg.
Der mit seinem Vater verjagte Kronprinz Georg Kemaa
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P Königŝ Prinz Paul , steht heute im 16. Lebensjahre
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Der neue König Alexander.
A ? "eue König von Griechenland, der bisherige Prin
Ärn 'r, durch die Thronabdankung seines Vaters au
■PS » 3ml ‘ '«A "* r ■ «" L
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südlich davon bei Gut Kruis angreifende Infanterie
wurde durch Gegenstoß geworfen. — Im Artois war be¬
sonders am Lens -Bogen sowie in und südlich der Scarpe-
Niederung die Feuertätigkeit lebhaft. Bei Fromelles,
Reuve Chapelle und Arleux oordringende englische Er¬
kundungsabteilungen sind abgewiesen worden.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz . Gegen die
uns beim Vorstoß westlich von Cerny am 10. 6. be¬

setzten Graben führten die Franzosen gestern 5 Gegen-
angriffe, die sämtlich verlustreich im Feuer und Nahkampf
scheitetten. — Der Arttlleriekampf erreichte nur nördlich
Don Vailly und am Wmterberg vorübergehend größere
Starke . In der Ost-Champagne schlugen bei Tahure und
Vauauois französische Erkundungsstöße fehl.

Ereimiissê ^^ "̂^ Herzog Albrecht . Keine wesentlichen
Östlicher Kriegsschauplatz.
. Aün 'a, bei Smorgon , Baranowitschi und be-

Brzezany und an der Narajowka ist die Ge-
fechtstatigkert wieder lebhaft geworden.

Maeedonische Front . Zwischen Prespa -See und
der Ost-Cerna sowie vom rechten Wardar -Ufer bis zum
Doiran -See zeigte sich die Artillerie tätiger als in letzterZeit.

In dem an gesteigerter Kampstätigkeit reichen Monat
Mm haben auch die Luftstreltkräfte in ihren vielseitigen
Aufgaben große Erfolge erzielt. Neben den Kampf- und
Infanteriefliegern bewährten sich hesonüers die für Feuer¬
leitung und Beobachtung unentbehrlichen Artillerieflieger
deren Leistungen durch die Fesselballonbeobachterwertvoll
ergänzt wurden . Wir verloren im Westen Osten und

79SIM -U- - u»d 9 mS « " s«  d7n
abgeschossenenfeindlichen Flugzeugen sind 114 hinter u,:-
seren Linien , 148 jenseits der feindlichen Stellungen er¬
kennbar abgesturzt. Außerdem haben die Gegner 26 Fessel¬
ballone emgebußt und weitere 23 Flugzeuge, die durch
Kampfemwirkung zur Landung gezwungen wurden.

äamS ^ bewaffneter Dampfer unbekannten.roe‘ter* Versenkungen gingen verloren:
yooo  Fässer Schmieröl , 10000 Sack Wachs nach Frankreich
und weitere 1500 To. Weizen. , tiiorareiaj

% ?terf^ Boote  im Mittelmeer versenkten
neuerdings 7 englische Dampfer und 10 italienische Segler
mit insgesamt 33,370 To. Es waren die bewaffneten
Dampfer -Don Diego ", 3632 To., mit Stückgut von Car-
vön ÄS *«Är ' r" ' -Amplefort̂ -. 3873 To., mit Kohle
»nM. nn« nach Alexandrien, . England ", 3798 To., mit
?q4Vn (*rearötff . 110(0 Malta , „Manchester Araber ",
»SfvÄ? 00* ' 3744  To ., mit 5700 To. Weizen von

5er  Dampfer „Umaria ", 5317 To.,
L °nnter Ladung von Kalkutta nach Marseille und
Lazarettschiff „Dover Castle", 8271 To., das mit zwei

^erstören? "^ /^ 1!» ber „Union Castle Linie", von zwei
Zerstörern geleitet, in Konvoi fuhr. Die versenkten

waren : „Bebronia Maria Antonia",
di Nabiiv" ' ^ Nosina , „Natale Monaco", „S . Antonia

m ■ m' »Diego Rusze", „Angelo Padre " Luiai"
„Maria Gruseppa" und „Rosa M." ' ' " 91  '

Ei « f,! LeL eÖ f f itB  Abmiralstabes der Marine.
E.n bewaffneter amerikanischer Dampfer versenkt

Dampfer „Petrolite " 13710 Br amerikanischen
Mann wurden gelandet Zwanzigvermißt. ' ^ Ei besetzte Boote werden

Ingusche Vorstöße verlustreich gescheitert

. Westlicher« rl-gsL "̂ - ? ""' """'""

Sogen und südlich der Douve. — Westlich von Warnelvn
englischer Angriff in unserem Ver-

die vorbrechenden Hturmwellen ^ ^ cĥ \n  Scherer

sicher Weise ein erneuter Angriff der Engländer ' —

"itS ' Ä» ä sys  äuääCt
©anögronaten̂ ampfen ertöten uttfprp
noch verbliebene Einbuchtstelle ein Stoßtrupps eine
mr . Heeresgruppe Deutscher Kronprinz . In einzelnen
Abschnitten der Aisne -Front , in der Champagne und an
der Maas zeitweilig lebhafte Feuertätigkeit

Heeresgruppe Herzog Albrecht . Nichts Neues,
bem Östlichen Kriegsschauplatz und an der

Maccdonljchen Front keine größeren Kampfhandlungen.
Der Erste Generalquartiermeister Ludendorff.*

Tirost ? ' Frank Nachtangriffe an der»iroler Front im Zebio-Geblet und gegen den Monte
Forno scheitern unter schwersten Verlusten

König Alexander.
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Der Weltkrieg.
iche deutsche Heeresberichte.

^M.Pn  Schlacht in Flandern dauert an.
"^ bar stnd die zehn eingesetzten englischen Divisionen
den m 1̂ E?orden, daß die britische Heeresleitung mit
di- tortsetzen konnte, sondern gezwungen

Aisn.n. ^ amvsten Verbände abzulösen, aufzufüllen
ru lassen. Die Verschiebungen, die dadurch
Ordern Zeit , auch wird nach dem unge-

q?rnü̂ " b ?̂ ? '̂-b^ uch das Heranschaffen von Ersatz
* abgewiesen" ' ®inäeIne  englische Vorstöße wurden

^odesritt englikdier Kavallerie.
WlR  Großes Hauptquartier , 12. Juni.

E r** Kriegsschauplatz.
Kronprinz Rupprecht . An der

,roat^ Bie  Artillerietätigkeit abends bei
, '"blich der Douoe gesteigert.

englische Kavallerie gegen unsere
von Messines an ; nur Trümmer kehrten

Der Mißerfolg dev letzten engHrchen Offensive.
beginnt man einzusehen, daß die

englische Offensive ein Mißerfolg gewesen ist Der
militärische Mitarbeiter der „Times " schreibt: Wenn die
2ft Öel "^ babslchtigt hätten, mit Rücksicht auf eine
mögliche deutsche Offensive einen taktisch günstigen Punkt
He  aber die vollständig geglückt. SolltenU,aber die Absicht gehabt haben, die Deutschen von der
^Ekuste zu vertreibe^ was nur durch einen Durchbruch
bei Wytschaete möglich gewesen wäre , so wurde ihre stta-
tI « k̂ ^ rcht keineswegs erreicht und es bleibt nur ein
taktischer Gewinn von sehr mittelmäßigem Werte übrig.

Die Minenvulkane bei Messines,
c. -Times "-Vertreter im Hauptquartier berichtet

finn Tn ®Pre £:9Un9  der deutschen Stellungen bei Messines'
600 Tonnen Sprengstoffe in etwa 20 über 10 englische

.sollen verwandt worden seiend das
Übliche Schauspiel habe dem plötzlichen Ausbruch von
femung gebebt Unö öte  ® röe BaBe  weite Ent-

Der Ritt in den Tod.
Über die ebenso zwecklosen wie verlustreichen englischen

Kavallerieangriffe östlich Messines wird noch berichtet:
^ ? *bschten die britischen Reiter -Geschwader

über das Trichtergelande vor. Was sich nicht in den
Gräben Drahtverhaue verfing und in Trichtern und
Graben zu Fgll kam, brach im deutschen Schnellfeuer zu-

3 « wemg en Minuten war alles vorüber. Das
Gelände vor den deutschen Graben war mit toten oder
r n̂aen ^Ä!>st̂ ^ ^ " . " " d Pferden bedeckt, während die ge-
zü retten suchten̂ verlebenden in rasender Karriere sich

Die Engländer bei ihren Verbündete» verhaßt.
Gefangene Belgier erzählten , daß das Verhältnis

Truppen zu den Engländem überaus
Mecht ist. Immer wieder kommt es zu blutigen
Schlägereien . Nicht ohne Befriedigung erzählen die Ge-
ta" ^ nen daß bei emer solchen . Schlacht" in Poperingen
von Belgiern der 4, Dwiston nicht weniger als zehn
Engländer getötet seien, die verbotenerweise dorthin ge-

roaren- Belgier und Franzosen sind längst zu
schlagen̂ ^ "" 9 9^ommen , daß sie sich bloß für England

Der Krieg zur See.
Neue reiche CI-Boot -Beute.

Amtlich . W.T.B. Berlin . 13. Juni.
Im Westausgang des englischen Kanals und
iw «* * * Ozean wurden neuerdings durch unsere
L ^ seeboote u. w vernichtet: der englische blwaffnete
Dampfer Clan Murray " mit 6500 To . Weizen: drei

.. ziere dieses Dampfers wurden aefanaenaenommen.

Glfaß-LotbriiigetisHbrage anf r̂ankmeb
Sie "gebührende Antwort auf Ribots Kriegsziele.

t französische Ministerpräsident Ribot hat in der
FredenKammer  verkündet , daß Frankreich nicht eher
Imiim lfiM o e+rc e' oIS bt§ ^ die ihm „geraubten"
Provinzen Elsaß-Lothringen wieder befreit und zurück-
R^ nt"ŝ " c?^ a englische Regierung hat dieses
^ttärt ^ als unabänderlich für sie bindend
erklärt. Wie die Elsaß-Lothringer darüber denken, war

Herren m Paris schon kürzlich bei der Eröffnung des
n/äNst.̂ ^ E ^ schen Landtags von den beiden Kammer-
prasidenten m aller Deutlichkeit gesagt worden. Da man
lsÄtbrinais ^ Ehrt , sich als Besteier der unterdrückten

o Bevölkerung aufzuspielen, so ist am
2r ™Ör -l. Laubtagstagung die Absage an Frankreich und
das Gelobms unverbrüchlicher Treue zum Deutschen
Reich noch einmal m feierlicher Form wiederholt worden.
(ln lösbare Zugehörigkeit zum Deutschen Reieh.
nrm ^ äft&erti der Zweiten Kammer des Landtagsf“9t' in,tin'c

sWWMMZ
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rrn,-5 ,nfiCr.-BvI<e eS  f «^ unsere Gewtssenspflicht zu er¬
kläre», daß das elsaß-lothringische Volk den Gedanken dnS

nefjimgJett zum Deutschen Reiche seine fulturcU^
rcchterl̂ lt staatsrechtliche Zukunft unter vollster Austrechterhaltung ferner berechtigten Eiaenn, -̂
zu fördern. (Lauter Beifall auf allen Bänken d! s HaustsO

HR«
^ 9 T3? Ctet ^iedensvertrag endgültiges Recht.

nutzem Deuttcken̂ e^ ^ ' friedliche Zukunft nur im Vekband
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Elsaß -Lothringens deutsche Nationalität.
und ZV 1
Grundlage m Abstammung und Sprache. Die amtlicken Gr^
Mittelungen die auf Volkszählungen beruhen, auf e aenen
Angaben der Bevölkerung, ergeben in Elsaß-Lotbrinaen

Prozent dentschsprechende, 12 fBroJnt  tra .-iM ^.
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SoMle  u . Vermischte Nachrichten.
r*. ^ *ttrich , 14. Juni . Die Beteiligung am Post-

ist fetzt durch die Herabsetzung der auf den
Postscheckkonten zu haltenden Stammeinlage von 50 auf 25
Mk. wesentlich erleichtert worden . Um den noch Fern-
stehenden eine bequeme Gelegenheit zum Anschluß zu bieten,
werden die Briefträger in nächster Zeit Vordrucke fiu uen
Antrag aiff Eröffnung eines Postscheckkontos nebst einem
l° n Reichs -Postverwaltung verfaßten Merkblatt über
den Postscheckverkehr verteilen.

. X Oestrich, 14. Juni . Die Reben stehen allenthalben
m der Blute . Ganze Rebhänge, . ganze Weinberge befinden
sich in der Blute . Es ist dies vorerst noch nicht in allen
Lagen der Fall aber die anderen werden folgen und die
allgemeine Blüte dürfte schnell im Gange sein. Nun hängt
alles von der Witterung ab . Eine warme , gute Witterung
bringt einen gleichmäßigen, schnellen Verlauf der Blüte und
*"tSleht die Blüten damit dem Heuwurm und sonstigen
schädlichen Einwirkungen, wie sie bei Regenwetter z. B.



unvermeidlich wären. Entsprechend der schnellen pflanzlichen
Entwicklung bis jetzt wird wohl auch die Blüte sich gestalten.

X Eltville, 9. Juni . Ein Heldenopfer des Weltkrieges
ist, wie in diesen Tagen durch die Traüernachricht bekannt
gegeben wurde, auch der K a p i t ä n l eu t n a n t Frei-
Herr Wilhelm von FirckS  geworden , ebenfalls
bereits im Besitze des Eisernen Kreuzes 2. und 1. Klasse.
Er war der Jüngstgeborene seiner, dem Uradel der russischen
Ostsee-Provinzen entstammenden, allerdings schon im acht«
zehnten Jahrhundert nach Preußen gekommenen und gänz¬
lich preußisch gewordenen Linie des im Stammlande noch
stark verbreiteten Geschlechtes Fircks, dessen erster urkund-
licher Namensträger ein BertholduS de WirckeS gewesen ist,
der 1325 unter den VierländischenVasallen des Königs von
Dänemark erscheint. Der gefallene Sxeossizier war zugleich
auch der jüngste und letzte Sohn der verwitweten Freifrau
Anna  von Fircks, geborener von Prtttwitz und
G a sf r o n, die hier in E l t v i l i e lebt. Ihr ältester
Sohn Freiherr Joachim Bernhard von Fircks. ist als Major
und Bataillons-Kommandeur in eiueni Grenadier-Regimente
bereits vor mehr als zwei Jahren den im Osten erhaltenen
Wunden erlegen. Da dieser nur eine Tochter hinterlassen
hat, der Freiherr Wilhelm überhaupt unvermählt aus
diesem Leben geschieden ist, so steht nunmehr die ganze
preußische Linie der Freiherren von Fircks, einschließlich der
Gräflichen Unterlinie „Blankensee-Fircks", aus der nur
zwei Töchter hervorgegangen sind, auf den beiden Augen
eines Freiherrn Walther, geboren 1873, der übrigens dem
gleichen Regiment angehöct, wie der eben genannte, gefallene
Freiherr Joachim Bernhard. Jener ist aber bisher unver-
mählt geblieben, so daß mit einem Erlöschen der preußischen
Linie des alten Stammes, zunächst im Mannesstamme,
später, naturgemäß, auch im Weibesstamme, in absehbarer
Zeit gerechnet werden muß.

+ Wie das Kriegsernährungsamt bekanntgibt, hat sich
nach erfreulicher Beendung der Frühjahrsbestellung aus
den verbleibenden Beständen der alten Ernte und der Ein-
fuhrmöglichkeit aus Rumänien ergeben, daß die derzeitige
Brotration bis zur neuen Ernte unverkürzt gelassen
werden kann. Dagegen wird es in vielen Bezirken nicht
mehr möglich sein, die 5-Pfund-Kartoffelration aufrecht¬
zuerhalten. An dem Grundsatz, daß für fehlende Kartoffeln
Mehl oder Brot zu liefern ist, wird festgehalten werden,
die Lage der Brotgetreidebestände macht es «der nötlg.
die Eriatzmenge vorsichtig zu bemessen.

* Keine Beschlagnahme der diesjährigen Obsternte. Die
jüngst verbreitete Nachricht, wonach dle Rerchsstelle für Gemüse
und Obst die gesamte Obsternte zu beschlagnahmen beabsichtige,
ist nach einer Erklärung der Reichsstelle nicht zutreffend. Eine
solche Maßnahme sei nur als äußerstes Notstandsmittel für
den Fall in Aussicht genommen, daß es nicht gelingen sollte,
das für die Musherstellung erforderliche Obst im Wege von
Lieferungsverträgen zu beschaffen.

KA Rüdesheim a. Rh ., 11. Juni . Die Beschaffung
des Saatgutes an Hülsenfrüchten jeder Art gelang dem
Kreisausschu- zum Teil erst nach Ueberwindung größerer
Schwierigkeiten. Die außerordentliche Knappheit an Saat-
gut, die sich in diesem Frühjahre bereits geltend machte,
wird vermutlich im nächsten Jahre noch schärfer hervortreren.
Es kann deshalb allen Landwirten und Gartenbesitzern nur
dringend empfohlen werden, in diesem Jahre aus der eigenen
Ernte hinreichend Saatgut zurückzuhalten. Abgesehen von
der Schwierigkeit der Beschaffung an sich wird wahrschein-
lich auch mit einer erheblichen Steigerung der Saatgutpreise
gerechnet werden müssen.

KA Rüdesheim a. Rh ., 13. Juni . In den amtlichen
Blättern ist kürzlich die Bezirksanordnung über die Erfassung
von Eiern, die unterm 15. v. Mts. von dem Herrn Regierungs-

Präsidenten erlaffen worden ist. nebst der zugehörigen An-
ordnung des Kreisausschusses veröffentlicht worden. Eine
von der Bezirksstelle für Eier veranlaßte Erläuterung zu
der Bezirksanordnung wird in diesen Tagen gleichfalls in
den Blättern zur allgemeinen Kenntnis gebracht werden.
Auf Grund der durch die Bezirksanordnung geschaffenen
Zuständigkeit hat der Königliche Landrat bestimmt, welche
Eiermenge in den einzelnen Gemeinden aufzubringen ist.
Dabei sind die besonderen ungünstigen Erzeugungsverhältmsse
in der größten Mehrzahl der Gemeinden des Kreises hin¬
reichend berücksichtigt worden. Diese Festsetzung, die den
Gemeinden mitgeteilt würde, mit der Ermächtigung, nun-
mehr innerhalb der Gemeinden die Aufbringung im einzelnen
zu regeln, ist eine endgültige. Sie stellt keine übertriebenen
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und muß durch-
geführt werden. Bei den Hühnerhaltern, die sich auch künf¬
tig weigern, die Eierabgabe erfüllen, wird nach Anord¬
nung des KreisausschuffeS zunächst der Einmachzucker gesperrt
werden. Sollte diese Maßnahme noch nicht genügen, um
die Durchführung der Anordnungen zu erreichen, so wird
mit der Entziehung weiterer Nahrungsmittel oder Bedarfs¬
gegenstände gerechnet werden müssen, wie dies der 8 4 der
BezirksanordnungVorsicht. Die Hühnerhalter müssen sich
gegenwärtig halten, daß sie ebenso wie jeder andere Erzeuger
verpflichtet sind, zu der Ernährung der Gesamtbevölkerung
beizutragen.

* Frauenstetn, 12. Juni. Im nahen Gemeindewalde
wurde ein Leiterwagen bespannt mit einem braunen Wallach,
dem Valentin Lasker in Frauenstein gehörend, gestohlen.

* Wiesbaden, 12. Juni. Es steht nunmehr fest, daß
auch die Schwurgerichtstagung, deren Eröffnung für den
25. ds. Mts . vorgesehen war, wegen Mangels an spruch¬
reifem Verhandlungsstoff, a u s f a l l e n wird.

* Erbenheim, 11. Juni. Eine Jmkerversammlung
fand dahier statt, zu der die Mitglieder der Vereine zahl-
reich sich eingefunden hatten. Allgemein wurde der seit¬
herige Preis des Honigs als viel zu gering  erachtet,
besonders den hohen Preisen der Butter gegenüber, der er
doch an Wert gleich steht und die heute allgemein zum
Verkauf kommende an Güte und Wohlgeschmack weit über¬
trifft. Es wurde beschlossen, an einem Höchstpreis von
5 M k. für das Pfund  festzuhalten. Ein Teil der
Versammlung hatte für 4 Mk. pro Pfund plädiert, lieber
Wachspreise enthielt man sich der Abstimmung, da Wachs
beschlagnahmt ist.

T Bingen» 13. Juni. Hier fand am II . ds. Mts.
die Naturwein-Versteigerung von Frau Carl Erne Ww,
Weingutsbesitzerin in Bingen a. Rh , statt. Ausgeboten
wurden 14 Halbstück 19l6er naturreine Weißweine eigenen
Wachstums darunter seine Natur-Riesling-Auslesen aus den
Weinbergen der Versteigerin im Schwätzerchen, Mainzerweg.
Kempter Berg, Eifel und Scharlachberg. Für die 1200
Liter wurden bis zu 7200, 7760, 8000, 8200, 10 480,
11 780 und 16 060 Mk. erzielt. Es brachten 2 Halbstück
Ockenheimer Laberstall 3030, Hockenmühle 3110 Mk., 1
Halbstück Kempterberg 3880, 9 Halbstück Binger Rochusweg
3420, 3440, Mittelpfad 3370, Ohligberg 3260, Mainzerweg
3400, 3600, Schwätzerchen 4000, Mainzerweg Riesling
4100, Eisel 5240 Mk., 2 Halbstück Büdesheimer Scharlach-
berg Spätlese 5890, desgl. Riesling Auslese 8030 Mk.
Durchschnittlich stellte sich das Stück 1916er auf 8253 Mk.
Der gesamte Erlös betrug 57 770 Mk. ohne Fässer.

* Zwangsmaßnahmen bei Weigerung der Eierab¬
lieferungen. Das Kreisamt Mainz  hat denjenigen Ge¬
flügelhaltern einer Gemeinde, die ihrer gesetzlichen und sozialen
Verpflichtung zur Eierablieferung noch nicht entsprochen haben,

Frag;

mitgeteilt, daß ihnen bis zur restlosen Erfüllung ihrer Sch^
keit die Zucker - und N ährmittel karten ge  sy' e^
werden. Es wurde auch veranlaßt, daß die in
kommenden Kleinhändler die betreffenden Mengen ^
und Nährmittel nicht zugewiesen erhalten, also nichtin bi
Lage versetzt werden, die betreffenden Geflügelhalter zu
liefern. In gleicher Weise wird künftig auch in anders
Gemeinden vorgegangen werden.

* Teurer Salat . Aus dem Leserkreise wird uns n. t
schrieben: In einem Frankfurter Blatte liest man: „J,^
Frankfurter Gemüseläden k,stet das Stück Kopfsalat imnier
noch 12 bis 15 Pfg -, während man im Frieden UJn
diese Zeit 5 Pfg. dafür zahlte. Dabei ist aber f eift
Mangel an Salat , ja man kann auf Sachsenhäuser Gärtner,
feldern ganze Beete auswachsen sehen."

* Worms , 11. Juni . Die 19jährige Tochter des
Fabrikarbeiters Baust in Oggersheim wurde bei der
Feldarbeit von einem Blitzschlag  getroffen und starb,
kurz darauf.

* Elberfeld , lt . Juni . Einen schweren Vertrauet.̂
bruch beging eine als Briefträgerin von der Post beschäs.
tigte Witwe* Man fand unter ihren Kleidern versteckt ei^
größere Anzahl Briefe, meisten« Feldpostbriefe, die ihr teil«,
schon vor Wochen zur Bestellung übergeben worden war«,^
und bei einer daraufhin vorgenommenen Durchsuchung ihre^
Wohnung 1764 Feldpostbriefe aus älterer und neuerer
teils geöffnet, teils noch verschlossen. Sie wurde soso^
ihres Dienstes enthoben und der Polizei übergeben. Das
Urteil der Strafkammer lautete auf neun Monate Gefängnis.

* Die Prüfung des Viehbestandes. In Leipzig traf
unter Führung des Vorstandes der Reichsfleischstelle
heimer Professor Dr. v. O ster t a g und des Tierzucht,
»nspektors Dr. Niklas  eine siebengliedrige Reichstags,
kommission ein. Die Kommission bereist verschiedene Teile
des Reichsgebietes, um einen Ueberblick über den gegen,
wärtigen Stand der Viehhaltung zu gewinnen, insbesondere
die Frage zu prüfen, ob -es möglich sein wird, die erhöhte
F l e i s chr a t i o n von 500 Gramm wöchentlich beizube-
behalten, ohne zu viel in die Rindvieh-, vor allem die
Milchbestände und das Gespannvieh einzugreifen.

* Holländische Frühkartoffeln für Deutschland,
aus dem Haag gedrahtet wird, hat die holländische Regierung
beschlossen, die Ausfuhr von Frühkartoffeln nach Deutschland
freizugeben. _

Kloster Marienthal.
Freitag , den 15. Juni , Fest des Göttlichen Herzen Jesu . Bom.

6 Uhr ab Aussetzung des Allerheiligsten. 10 Uhr Amt z«
Ehren des göttlichen Herzens . Vorm , von 12 - 2 Betstunde».
2 Uhr Predigt, Weihe an das göttliche Herz, Schluß-Andacht.

Die Warenknappheit in der Tabakbranche.
Die Warenknappheit in der Tabakbranche ist leider>

weit gediehen, daß bereits heute eine Anzahl Fabriken,
wenn auch nur vorübergeherd ihren Betrieb schließen müsse».
So teilt uns die Zigarettenfabrik Goldenes Haus«
Köln  mit , daß sie ihren Betrieb bis zum 1. Juli d. "
schließen müsse, wegen vorübergehendem Mangel an 3
Materialien und wegen Aufarbeitung ihres Kontinge
Die Fabrikation soll aber, wie die Firma uns mitteilt,
1. Juli d. I . wieder in vollem Umfange eröffnet werde:
sodaß von diesem Tage ab wieder alle Aufträge zur Erlei
gung gelangen würden. Die zahlreichen Kunden der Zigarette:
fabrik Goldenes Haus werden also ihre geliebte Zigare'
einige Zeit entbehren müssen, jedoch ist die Zeit ia nii
allzulange, so ndern nur 3 Wochen. _

Verantwortlich: Adam  Etienne , Oestrich.

(dß̂ ielier für moderne ĵfoioßraße
Sdiusieratr. 28 1. Mainzer tPosikarien-Zenirale.

• Moderne Fotos, Fotoskizzen, Vergrösserungen, Gruppenbilder,
Reisapassbilderlu sofort. Ausführung.

Semi -Emaille -Lager in Broschen, Anhänger usw.
-  Aufnahme bei jeder Witterung, geöffnet bis abends 9 Uhr, auch Sonntags . --- - -

12 Fotos —.50, 1.— Mk. 1 Dutzend Postkarten 2.50 Mk.
Elektr .Kopieranstalt, Entwicklung von Fjlms und Platten auch fürs Feld.

Wir suchen zum 1. Juli einen

jüngeren
Beamten

(eoentl. auch Fräulein)
für Buchhalt. u.Korrespondenz.

Bewerbungen mit Gehalts¬
ansprüchenu.Zeugnisabschriften
erbeten an

W.11.Uhllt ni ütiMifim,
Eingetragene Genossenschaft
mit beschränkter Haftpflicht

HerausgeberA. Damaschke.

Illustrierte Tageszeitung, seit 26 Jahren bestehend,
vertritt alle auf eine Neugestaltung deutscher Kultur
hinzielenden Reformbestrebungen(Organ des Haupt¬
ausschusses für Kriegerheimstätten) enthält wertvolle
Leitaufsätze führender Männer aller Parteien über
Zeit- und Lebensfragen, berichtet schnell und sachlich
über alle wissenswerten Vorkommnisse und liefert ihren
Lesern außer einer täglichen Unterhaltungsbeilage

noch sechs Beiblätter:
Ratgeber für Kapitalisten, Land- und Hauswirtschaft,
Gesundheitswarte, Rechtswarte, Frauenzeitung und

Iugendwarte.
Der Bezugspreis beträgt monatlich nur 90 Pfennig
(Bestellgeld 14 Pfg.). Feldpostbezug monatl. 1.25 Mk.

Probenummern kostenfrei durch den VerlagBerlin NW 6.

1-2 Äiijtr

Tüchtige
tt

finden dauernde Beschäftigung.

Sdctktlluci Söhttltin,
Schierstriia. Mein.

mit Zubehör per sofort in
Mittelheim a. Rh. zu ver-
mieten. Näheres Hauptstr. 6a,
1. Etage.

4ZimMrwoßmmg
2. Etage, mit Zubehör per 1.
Okt. a c. in Mittelheim a. Rh.
zu vermieten.

Näh. Hauptstr. 6a, 1. Etage.

MW
für dauernd sofort gesuH

SchoarziaerRe kl.
Niederwalluf im Rhe

Hilfsarbeiter
und Frauen

werden noch angenommen.
li

bei Geisenheim.

Trcmdenbiidw
für Hotels und Gasthäuser, gebunden und ungebunden,

liefert die Buchdruckerei des
Lbeingauer Lürgerkreuncl. Oeslricl , u. ElwUle.

für Mott dauerndg«lu«l.
Berber Sohn,

Weinhandlung,
UMttkel, Rbclttflau.

Römischkohl'
pflanzen

und

SALAT
empfiehlt

C. Dumoulin , Oestrich.

Kiifkr,
tüchtige nüchterne Leute, evtl,
dauernd

gelucht.
IM»miiMtin,

Kellerei Eltville 1

Für leichte Gartenarbeit
suchen wir noch

grauen und
Mädchen.

Goos & Koenrrnanr »,
Niederwallufa. Rh.

Ein braves fleißigesJineinniädcben
evtl, auch Monatsmädchen sucht

Sri »» Jean Horz,
Winkel._

Ein junges kräftiges

Küchenmädchen
für einige Monate gesucht.

Frau Haus Krayer»
Haus Gutenbergb. Winkel.

U Ruten Wiese
in der Oestricher Aepfel-
bach sind mit oder ohne Futter-
Ertrag (letzterer auch für sich
allein) zu verkaufen.

Näheres Expeditiond. Bl.

Preislisten, Fall
liefert Adam Etianna.

Ein kräftiger

gut im Zuge, steht zu
kaufen bei , M

Markus Hammer
Frei-We inhein

Eine gute frischmel!

zu verkaufen.
Joseph Friedrich

Oestric ^ ’

Piano ’s
eigener Arbeit mit Garant*
Kob.lStudier -Piane 1,22cm§.450.4

. 2Cacilia- , 1,25 , , 600.
, 3RbenaniaA, 1,28 , , 670,
. 4 „ B . 1,28 , „ 600-,
. 5MoguntlaA , 1,30 , »KSü,
l 6 \ B, 1,30. , ®0.
* 7Salon A . 1,32 . . 720.
' 8 , B . IM . . 750.

«s«. auf Raten ohne Aufschlag
per Monat 15—20 Mk. Raa»«5*/,
Md. Hüller, Main

Kgl. Span. Hof-Plano-rabrlk. -
Bagr. 1843. MOnat aratraaaa »

8 Hühm
1 Hai

zu verkaufen weg.3ut1
Nest. Garteuk
Nieder-Walluf^

SltMlrJmiii„tja
Oestrich-22i*m^

Redef-
Freitag , den iS8- 9 Uhr
9- 10 Uhr:

Fortbildung W* ;
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